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1. Kapitel

Einleitung

A. Gegenstand der Arbeit

Die Arbeit beschäftigt sich mit den Regelungen zu Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid in Baden-Württemberg. Diese direktdemokratischen Ele-
mente sind seit Anbeginn in § 21 der ersten gemeinsamen Gemeindeordnung 
für das im Jahre 1952 neu gegründete Bundesland Baden-Württemberg ent-
halten. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid haben seit ihrer Einführung 
im  Jahre 1955 eine stetige Entwicklung durchlaufen. Den vorläufigen End-
punkt der landesgesetzgeberischen Tätigkeit bildet die Reform Ende des 
Jahres 2015.

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Baden-Württemberg waren bereits 
Gegenstand der rechtswissenschaftlichen Untersuchung durch Burkhardt und 
Herbel.1 Durch die grundlegenden Reformen des Landesgesetzgebers und 
fortlaufenden Erkenntnisse auch aus anderen Bundesländern mit diesen In
strumenten ist eine erneute wissenschaftliche Untersuchung angezeigt2. Ein 
Aspekt liegt hierbei insbesondere auch auf den Rechtsschutzmöglichkeiten 
der betroffenen Akteure, die bisher von Burkhardt und Herbel nur zum 
Teil untersucht wurden.3

Die zunehmende Inanspruchnahme von Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid durch die Bürger und Gemeinden verdeutlicht auch die praktische 
Relevanz der Arbeit. Nicht zuletzt das Großprojekt „Stuttgart 21“ steht syno
nym für eine neue Welle der Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung quer 
durch alle Bevölkerungsschichten4. Die insbesondere Ende der 60er Jahre im 
Zusammenhang mit den Umweltproblemen entstandenen Bürgerinitiativen 

1  Vgl. Burkhardt, Bürgerentscheid, 1987; Herbel, Unmittelbare Bürgerbeteiligung, 
2003.

2  Vgl. auch Tischer, Bürgerbeteiligung, S. 66, wonach die mit Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid verbundenen Rechtsfragen „für sich genommen bereits einer Be-
handlung in monografischer Form wert [sind]“.

3  Burkhardt, Bürgerentscheid, S. 265 ff.; Herbel, Unmittelbare Bürgerbeteiligung, 
S. 239 ff.

4  Vgl. Glaab, in: Glaab (Hrsg.), Politik mit Bürgern – Politik für Bürger, S. 3 f.
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erlangten dadurch eine bundesweite Renaissance5. Im Zuge dessen sollen die 
in der Arbeit gefundenen Ergebnisse nicht nur Grundlage für eine weitere 
rechtswissenschaftliche Diskussion im Schrifttum sein, sondern auch im 
Rahmen der Ausübung der Rechte aus § 21 GemO und der hierzu ergehen-
den Rechtsprechung ihre Berücksichtigung finden. 

Darüber hinaus beschränkt sich die Arbeit nicht lediglich auf die Rechts-
lage de lege lata, sondern gibt dem Landesgesetzgeber konkrete Änderungs-
vorschläge an die Hand. Die Reformvorschläge haben zum Ziel, § 21 GemO 
auf die notwendigen Regelungen zu beschränken. Im Laufe des Reformpro-
zesses kam es zu wesentlichen Änderungen der Norm, ohne das hierbei ent-
behrliche Regelungen gestrichen wurden. Ebenso versäumte es der Reform-
gesetzgeber, bestimmte Regelungen aufzunehmen, um eine in sich stringente 
und praktikable Norm zu schaffen. Die Arbeit umfasst hierbei auch einen 
konkreten Regelungsvorschlag zur Einführung von Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheid auf der Ebene der Landkreise.

B. Gang der Untersuchung

Die Arbeit wählt einen rechtsdogmatischen Ansatz. Ziel der Arbeit ist es, 
den Inhalt der tatbestandlichen Voraussetzungen von § 21 GemO de lege lata 
anhand der juristischen Auslegungsmethoden zu bestimmen und für die kom-
munale Praxis handhabbar zu machen. Hierbei fließen die praktischen Erfah-
rungen und Erkenntnisse des Verfassers sowohl auf der Seite der Bürger-
schaft im Rahmen eines Bürgerbegehrens als auch auf der Seite der Gemein-
deverwaltung als Assistent und nunmehr Mitglied einer großen Gemeinde-
ratsfraktion mit ein. 

Die Untersuchung beginnt zunächst mit den verfassungsrechtlichen Rah-
menbedingungen für die grundsätzliche Zulässigkeit von Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid sowohl auf der Ebene des Grundgesetzes als auch auf 
der Ebene der baden-württembergischen Landesverfassung (2. Kapitel). Im 
Anschluss wird das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid im kommunal-
verfassungsrechtlichen Normengefüge verortet (3. Kapitel). Hierbei liegt ein 
Augenmerk auf der Genese von § 21 GemO und dessen zahlreichen Ände-
rungen im Laufe seiner Existenz. Daneben werden auch weitere Beteili-
gungsverfahren auf der Gemeindeebene vorgestellt und zu § 21 GemO abge-
grenzt. Kern der Arbeit ist die Erörterung der einzelnen tatbestandlichen 
Voraussetzungen eines Bürgerbegehrens (4.  Kapitel) und die eines Bürger
entscheides (5. Kapitel). Die Besonderheiten des verwaltungsgerichtlichen 

5  Vgl. Dittloff, Bürgerbefragungen, S. 21 f.; zur Bürgerinitiativbewegung der 60er 
Jahre vgl. Thaysen, Bürgerinitiativen, S. 57 ff.
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Rechtsschutzes im Zusammenhang mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
sowohl im Hauptsacheverfahren als auch im vorläufigen Rechtsschutz sind 
Gegenstand des nachfolgenden Kapitels (6. Kapitel). Die aus den vorherigen 
Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen der Reformvor-
schläge (7. Kapitel) aufgegriffen. Zur Verdeutlichung der gesetzlichen Aus-
gestaltung de lege ferenda erfolgt eine Synopse der aktuellen Fassung von 
§ 21 GemO und einem Entwurfsvorschlag zur Neufassung der Norm unter 
Einbezug der Reformvorschläge. Auch für die Ebene der Landkreise erfolgt 
ein ausformulierter Gesetzesvorschlag. Am Ende der Arbeit werden die Er-
gebnisse thesenartig zusammengestellt (8. Kapitel). 


